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Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen 
 

Das Ziel dieser Vorlage ist es, eine ein-

heitliche Regulierung der Forschung am 

Menschen zu schaffen. Bisher sind nur 

Teilbereiche davon auf Bundesebene 

geregelt. In den anderen Bereichen gibt 

es zum Teil überhaupt keine oder nur 

sehr unterschiedliche kantonale Rege-

lungen. Um dem Bund die Zuständig-

keit zu übertragen, ist eine Verfas-

sungsänderung nötig und das Volk hat 

gemäss obligatorischem Referendum 

darüber abzustimmen. 

Was wird geändert? 

Bei einem Ja wird die Forschung am 

Menschen landesweit einheitlich gere-

gelt. Im Verfassungsartikel erhält der 

Bund die alleinige Zuständigkeit, Vor-

schriften über die gesamte Forschung 

am Menschen zu erlassen, soweit es 

der Schutz der Würde und Persönlich-

keit des Menschen erfordert. Dabei soll 

stets die Forschungsfreiheit berücksich-

tigt werden.  

In der biologischen und medizinischen 

Forschung sind zusätzlich die folgenden 

4 Grundsätze zu beachten: 

Erstens darf Forschung an einem Men-

schen nur dann durchgeführt werden, 

wenn die teilnehmende Person nach 

hinreichender Aufklärung eingewilligt 

hat. Das Gesetz kann Ausnahmen vor-

sehen. Lehnt aber eine Person aus-

drücklich ab, darf sie unter keinen Um-

ständen zur Teilnahme gezwungen 

werden. 

Zweitens dürfen die Risiken und Belas-

tungen der teilnehmenden Personen 

nicht in einem Missverhältnis zum Nut-

zen des Forschungsvorhabens stehen. 

Der dritte Grundsatz legt erhöhte 

Schutzanforderungen für urteilsunfähige 

Personen fest: An ihnen darf nur dann 

geforscht werden, wenn mit urteilsfähi-

gen Personen keine gleichwertigen Er-

kenntnisse gewonnen werden können. 

Bringt die Forschung den urteilsunfähi-

gen Personen keinen direkten Nutzen, 

dürfen die Risiken und Belastungen nur 

minimal sein. 

Schliesslich soll eine unabhängige Stel-

le in jedem Forschungsvorhaben über-

prüfen, ob der Schutz der teilnehmen-

den Personen gewährleistet ist.  

Weitere Details werden im Humanfor-

schungsgesetz geregelt, welches das 

Parlament bereits verabschiedet hat. 

Dieses Gesetz kann aber nur in Kraft 

treten, wenn die Initiative angenommen 

wird, da sonst die notwendige Verfas-

sungsgrundlage fehlt. 

Auswirkungen 

Eine Annahme der Vorlage führt zu 

einer landesweit einheitlichen Regulie-

rung. Gleichzeitig schränkt die Regulie-

rung die Forschung aber auch ein und 

verursacht bei den Firmen, die For-

schung mit biologischem Material, Per-

sonendaten, Toten oder Embryonen 

betreiben, zusätzlichen administrativen 

Aufwand.  

Argumente der Befürworter 

Die Vorlage schaffe eine gute Abwä-

gung zwischen dem Schutz der 

Menschwürde und der Forschungsfrei-

heit. Aufgrund der Wichtigkeit der For-

schung für die Gesundheit der Bevölke-

rung und den Schweizer Wirtschafts-

standort dürfe die Forschungsfreiheit 

nicht zu stark eingeschränkt werden. 

Indem die Regulierung nicht weiter ge-

hen würde als internationale Standards, 

herrsche keine Gefahr, dass die For-

schung ins Ausland verlegt würde und 

damit wären keine Arbeitsplätze gefähr-

det. Durch die Schaffung von klaren 

rechtlichen Verhältnissen und mehr 

Vertrauen in der Bevölkerung werde der 

Forschungsstandort sogar zusätzlich 

gestärkt. 

Weiter soll es urteilsunfähigen Perso-

nen (z.B. kleine Kinder, Demenzkranke) 

in ihrem Interesse erlaubt sein, unter 

erhöhten Schutzanforderungen in die 

Forschung einbezogen zu werden. 
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Ziel der Vorlage 

Die Forschung am Menschen soll lan-

desweit einheitlich geregelt werden. 
 

Wichtigste Änderungen 

Die Forschung am Menschen wird ein-

heitlich durch den Bund geregelt. Jede 

an der Forschung teilnehmende Person 

muss ihre Einwilligung dazu erteilen. Ur-

teilsunfähige Personen dürfen unter er-

höhten Schutzanforderungen in die For-

schung einbezogen werden. 
 

Argumente dafür 

• Eine landesweit einheitliche Regelung 

sei gegenüber verschiedenen kanto-

nalen Regeln zu bevorzugen. 

• Der Schutz der Würde und Persön-

lichkeit des Menschen in der For-

schung werde sichergestellt. 

• Der Forschungsstandort Schweiz wer-

de gestärkt. 
 

Argumente dagegen 

• Forschung mit urteilsunfähigen Perso-

nen werde erlaubt, auch wenn diese 

von den Ergebnissen nicht profitieren. 

• Die Menschenwürde werde der Wis-

senschafts- und Forschungsfreiheit 

untergeordnet. 

• Der Artikel belaste die Forschung mit 

zu grossem Aufwand. 
 

Positionen 

Ein “Ja” empfehlen: Bundesrat und Par-

lament, BDP, CVP, EVP, FDP, SP 

Ein “Nein” empfehlen: SVP 

Zusammenfassung 
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Alle in der Schweiz wohnhaften Perso-

nen sollten unabhängig ihres Wohnorts 

gleich geschützt werden und der For-

schungsstandort solle überall gleich att-

raktiv sein. 

Argumente der Gegner 

Die Menschenwürde sei nicht abwäg-

bar. Bei einer Annahme der Vorlage 

würden die Menschenwürde und Per-

sönlichkeitsrechte der Forschungsfrei-

heit sogar untergeordnet. 

Eine stellvertretende Einwilligung dürfe 

immer nur im Wohle und Interesse von 

urteilsunfähigen Personen abgegeben 

werden. Deshalb sei Forschung mit ur-

teilsunfähigen Personen strikt abzuleh-

nen, wenn diese von den Ergebnissen 

nicht profitierten. Dies gelte insbeson-

dere, weil anstelle der Gesundheitsför-

derung bei Forschungsprojekten oft-

mals die Reputation der Wissenschaft-

ler oder ökonomische Interessen im 

Vordergrund stehen würden. 

Andere Gegner sehen die Forschung 

durch die Vorlage zu stark einge-

schränkt und bürokratisiert. Der erheb-

liche Mehraufwand für die Firmen wirke 

sich nachteilig auf den Forschungs-

standort Schweiz aus. Firmen könnten 

ihre Forschung ins Ausland verlegen. 

Schliesslich sei der Verfassungsartikel 

zu unpräzis, was zu Rechtsunsicherheit 

führe. Er solle dem Bund nur die Zu-

ständigkeit übertragen. 
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